
Abb. 1: Beispiel für die Deckseite eines Sicherheits-
datenblatts. Das gesamte Dokument enthält 27 Seiten

Sicherheitsdatenblätter - Ein sinnvolles Instrument im Arbeitsschutz?

Nicht nur in der chemischen Industrie sondern auch in der Bauwirtschaft gehören chemische Produkte zum beruflichen Alltag.
Zement, Farben und Lacke, Klebstoffe, Reinigungsmittel sind nur einige Beispiele. Vor ihrem Einsatz müssen die Gefahren, die von
diesen Produkten bei der Verwendung am Arbeitsplatz ausgehen, ermittelt und bewertet werden. Auf dieser Grundlage muss der
Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie zum
Schutz der Umwelt festlegen.

Wo erhält der Arbeitgeber diese Informationen? Zum Beispiel beim Lieferanten des Produktes! Für Stoffe und Gemische müssen
Sicherheitsdatenblätter erstellt werden, wenn diese gemäß CLP-Verordnung als gefährlich eingestuft sind oder wenn Gemische
gefährliche Inhaltsstoffe in bestimmten Konzentrationen enthalten. Für Erzeugnisse müssen keine Sicherheitsdatenblätter erstellt
werden. Sicherheitsdatenblätter sind unter REACH das wichtigste Instrument der Gefahrenkommunikation innerhalb der Lieferkette.
Sie dürfen nur von Personen erstellt werden, die gemäß REACH-Verordnung sachkundig sind. Diese Sachkunde beinhaltet
entsprechende Schulungen und Auffrischungskurse und entspricht somit der Fachkunde nach Gefahrstoffverordnung. Der Käufer
erhält das Sicherheitsdatenblatt kostenlos auf Papier oder elektronisch, spätestens an dem Tag, an dem der Stoff oder das Gemisch
erstmals geliefert wird. Es ist Teil des Kaufvertrages. 

In den Sicherheitsdatenblättern werden in 16 vorgegebenen
Abschnitten und Unterabschnitten die gefährlichen Eigenschaften der
Stoffe und Gemische bezüglich Mensch und Umwelt aufgeführt und die
geeigneten Sicherheitsinformationen für Tätigkeiten mit diesen
Produkten sowie bei Schadensfällen geliefert. Sicherheitsdatenblätter
müssen nur für berufliche Verwender zur Verfügung gestellt werden,
nicht für Verbraucher. Sie dienen als Informationsquelle für die
Gefährdungsbeurteilung.  
Für den beruflichen Anwender ergeben sich bezüglich der
Sicherheitsdatenblätter weitere Verpflichtungen. Er muss sie 10 Jahre
aufbewahren, muss sie den Beschäftigten zugänglich machen und hat
im Gefahrstoffverzeichnis auf sie zu verweisen.

In der Theorie klingt es ganz einfach: Sicherheitsdatenblatt lesen, damit
die Gefährdungsbeurteilung durchführen und Schutzmaßnahmen
festlegen, Betriebsanweisung erstellen, anhand derer die Mitarbeiter
unterweisen und dann das Produkt anwenden. Leider ist es in der
Praxis nicht so einfach. Viele gewerbliche Anwender sind mit den
Inhalten und dem Umfang des Sicherheitsdatenblattes überfordert. Im
Schnitt hat ein Sicherheitsdatenblatt eines Gemisches 14 Seiten und
einige Abschnitte sind ohne Vorwissen nicht zu verstehen. Hinzu
kommt die Tatsache, dass viele Sicherheitsdatenblätter ungenügende
oder falsche Angaben enthalten oder Informationen fehlen. Aussagen
wie „Geeignete Schutzhandschuhe und Atemschutzgeräte verwenden“
sind nicht zielführend für den Arbeitsschutz. Dies wird auch immer
wieder in den europaweiten REACH-Überwachungsprojekten
festgestellt. Dadurch werden die Sicherheitsdatenblätter ihrem
Anspruch als Hilfe für die betriebliche Praxis nicht gerecht und es
besteht die Gefahr, dass sie im betrieblichen Alltag nicht genutzt
werden. Auch die lange Aufbewahrungsfrist gestaltet sich schwierig.

Wichtig sind dabei Hilfsmittel, die die Sicherheitsdatenblätter mit praktischen Informationen wie Betriebsanweisungen verknüpfen
und die Aufbewahrungszeit sicherstellen. Eine solche Internetanwendung haben u.a. Chemikerinnen und Chemiker bei der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) für die Bauwirtschaft entwickelt. Unter myWINGIS kann ein
Gefahrstoffverzeichnis geführt werden. Für die eingetragenen Bauchemikalien kann der Anwender zusätzlich verständliche
Informationen und Betriebsanweisungsentwürfe sowie Sicherheitsdatenblätter aufrufen.

https://www.aktuelle-wochenschau.de/fileadmin/_processed_/5/4/csm_woche18_Abb.1.Sicherheitsdatenblatt_d480608f96.jpg
https://www.aktuelle-wochenschau.de/fileadmin/_processed_/d/9/csm_KW18_reach_057b51333e.png


Dr. Kerstin Rathmann

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
Frankfurt am Main

Literatur

[1] CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

[2] REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) 

[3] Gefahrstoff-Verordnung - GefStoffV (Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen vom 26. November 2010, zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 15. November 2016) 

[4] myWINGIS (http://www.wingisonline.de/myWINGIS)

http://www.wingisonline.de/myWINGIS

